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Newsletter 8 | ALNO AG 

 

 

Alno (Schweiz) AG beabsichtigt, Antrag auf provisorische Nachlassstundung 

zu beantragen 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Ihnen heute weitere Informationen zum Insolvenzverfahren über das 

Vermögen der ALNO AG zukommen lassen.  

 

Die Alno (Schweiz) AG beabsichtigt, einen Antrag auf provisorische Nachlassstun-

dung zu stellen. 

 

 

 

Antrag auf provisorische Nachlassstundung 

 

Der Verwaltungsrat der Alno (Schweiz) AG, Nidau, Schweiz, einer hundertprozen-

tigen Tochtergesellschaft der ALNO AG, hat in seiner heutigen Sitzung der Bean-

tragung einer Eröffnung der provisorischen Nachlassstundung der Alno (Schweiz) 

AG beim zuständigen Bezirksgericht zugestimmt. Grund des Antrages sei eine 

Überschuldung der Gesellschaft. 

Das Nachlassverfahren wird in der Schweiz im Bundesgesetz über Schuldbetrei-

bung und Konkurs (SchKG) geregelt. Hier ist insbesondere Art. 293 SchKG maß-

geblich. Im Rahmen der Nachlassstundung kann mit den Gläubigern ein Nachlass-

vertrag ausgehandelt werden, um die rechtliche oder die wirtschaftliche Existenz 

einer Gesellschaft vorläufig zu sichern. Während des Nachlassverfahrens sind we-

der Konkurs noch Betreibung auf Pfändung oder Pfandverwertung möglich. 

Das zuständige Bezirksgericht kann für maximal zwei Monate eine provisorische 

Nachlassstundung gewähren. Dann bestimmt der Nachlassrichter einen provisori-

schen Sachwalter, der die finanzielle Lage des Schuldners und die Möglichkeiten 

einer Sanierung abklärt. Eine provisorische Nachlassstundung hat die gleichen Wir-

kungen wie eine ordentliche Nachlassstundung. So können während der provisori-

schen Nachlassstundungen weder Betreibungen eingeleitet, noch laufende Betrei-

bungen weitergeführt werden.  
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Über den weiteren Verfahrensablauf informieren wir Sie in einem neuen Newslet-

ter. 

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder unter 

info@sdk.org gerne zur Verfügung. 

 

München, den 08.09.2017 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

 

 

Hinweis: Die SdK hält Anleihen und eine Aktie der ALNO AG! 
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